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Sehr geehrte Damen und Herren 

Liebe Mitglieder 

 

 

Wie immer im Frühling erhalten Sie mit gleicher Post die Einladung für unsere 

Hauptversammlung. Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme, es gibt doch etliches 

zu berichten. Zudem sind wiederum die Wahlen für den Vorstand fällig. 

 

Lesen Sie, was die RIG beschäftigt und was es sonst noch für Neuerungen gibt. 

 

Der Läckerli-Sack aus der Verlosung 2015 wurde dem Gewinner, Herrn Walter 

Trachsel, Steffisburg, übergeben. Herzliche Gratulation! 

 

 

Wir reiten rücksichtsvoll ! 

 

 

Der Vorstand 
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Informationen ZKV / Mitteilungsblatt ZKV 

Der ZKV-Vorstand hat an seiner Vorstandssitzung vom 19. Oktober 2015 beschlossen, dass 

Vereine (Reitvereine, Fahrsportgruppen, Pferdezuchtgenossenschaften, RIG usw.) welche 

dem ZKV jährlich nur den Grundbeitrag von CHF 200.-- entrichten, nicht mehr die gleichen 

Rechte und Pflichten besitzen. Diese Mitglieder sind an ZKV-Kursen sowie den 

verschiedenen ZKV-Trophys und -Cups nicht mehr startberechtigt. Diejenigen Mitglieder, 

welche für die entsprechenden Jahreswertungen eine Startberechtigung erhalten möchten, 

müssen zusätzlich einem dem ZKV angeschlossenen Verein angehören, welcher für seine 

Aktivmitglieder die vollständigen Jahresbeiträge abrechnet. Im Gegensatz zu früher 

können also reine RIG-Mitglieder nicht mehr an ZKV-Anlässen starten. Bei dieser 

Gelegenheit machen wir darauf aufmerksam, dass das ZKV-Mitteilungsblatt per 31.12.2015 

abgelöst wurde. Informationen des ZKV werden neu über die Internetseite www.zkv.ch 

veröffentlicht. 

 

Was die RIG Amt Thun bewegt 

Ein Zeitungsartikel hat unsere Aufmerksamkeit geweckt. Auf einem Waldweg ist ein Pferd 

in eine Strassenentwässerungsrinne getreten und hat sich verletzt. Die Pferdebesitzerin 

hat auf Schadenersatz geklagt. Gestützt auf die Überprüfung und den Entscheid der 

Haftpflichtversicherung wurde die zuständige bernische Gemeinde verpflichtet, den 

Schaden, d.h. die Heilungskosten des Pferdes, zu bezahlen. Auf dem betroffenen 

Gemeindegebiet wurden nun verschiedene steile Strassenabschnitte mit Abwasserrinnen 

für Reiter gesperrt, damit solche Schadensersatzforderungen künftig nicht mehr 

durchsetzbar sind. Im Vorstand haben wir uns die Frage gestellt, wohin das noch führen 

kann. Jeder Reiter hat doch eine Eigenverantwortung wahrzunehmen - wo er durchreitet 

und wie er sein Pferd führt. Wenn solche Vorfälle Schule machen, sind bald einmal viele 

Wege gesperrt. In solchen Fällen kann auch die RIG nichts bewirken; denn sie hat kein 

Einspracherecht, um diese Verbote zu verhindern. 

 

Die RIG-Info vom August 2015 war die letzte, die Ruedi Reber verfasst hat. An dieser 

Stelle dankt der Gesamtvorstand ganz herzlich für die grosse und zeitintensive Arbeit, die 

Ruedi uneigennützig für die RIG geleistet hat, auch nachdem er als Vizepräsident aus dem 

Vorstand ausgeschieden ist. Er hat viele interessante Themen angeschnitten und mit diesen 

Infos alle unsere Mitglieder erreicht und ihnen Denkanstösse mitgegeben. Lieber Ruedi, ein 

grosses Merci für deine jahrelange Tätigkeit und dein unermüdliches Engagement. 

 

Zum Schluss noch folgende Anliegen: Bitte seid unterwegs bei Begegnungen mit anderen 

Personen freundlich, ein Gruss und ein Lächeln haben noch nie geschadet und kosten nicht 

viel. Es hat nämlich in letzter Zeit vermehrt 

Klagen über unfreundliche und überhebliche 

Reiter gegeben. 

Im Gegensatz zu früher werden im Herbst die 

abgeernteten Getreidefelder nicht mehr 

zwingend umgepflügt. Mit den heutigen Methoden 

können sie direkt neu angesät werden. Darum 

galoppiert bitte nicht über vermeintlich 

brachliegende Stoppelfelder. Die Landwirte 

http://www.zkv.ch/

